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Pflegequalität/Maßstäbe und Grundsätze (MuG) nach § 113 SGB XI wurden angepasst/ Teil 2

Überblick: die Veränderungen in den Anlagen
Die Maßstäbe und Grundsätze (MuG) zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflege-

qualität in vollstationären Pflegeeinrichtungen wurden aktualisiert und am 31. Dezem-

ber 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Teil 2 dieser Beitragsserie nennt die Ände-

rungen in den Anlagen 3 und 4 zu den MuG.

Von Michael Wipp 

Karlsruhe // Wie schon in CAREkon-
kret 3/2022 (Teil 1) erwähnt, hat das 
Bundesministerium für Gesund-
heit nach § 113 b Abs. 9 SGB XI die 
Aktualisierung der „Maßstäbe und 
Grundsätze zur Sicherung und Wei-
terentwicklung der Pflegequalität“ 
genehmigt. Die Vereinbarung ist zum 
1. Januar 2022 in Kraft getreten. Im 
Folgenden geht der Autor auf die ein-
zelnen Veränderungen in den Anla-
gen 3 und 4 zu den MuG im Detail ein.

Änderungen in Anlage 3

In der Anlage 3 finden sich einige 
Veränderungen. Im Erhebungsinstru-
ment wurden sowohl textliche Anpas-
sungen als auch Streichungen vorge-
nommen. Dadurch hat sich sowohl 
die Ziffernabfolge innerhalb des Erhe-
bungsinstruments verändert als auch 
die Gesamtzahl der Items reduziert.

ee A. Allgemeine Angaben A 1 – A 7 
(Reduktion):

So wurden die Frage nach dem Ge-
schlecht und dem jeweiligen Pfle-
gegrad gestrichen, Angaben zu den 
Krankenhausaufenthalten reduziert, 
die Thematik der Beatmungen und 
5 ärztliche Diagnosen gestrichen. 
Der Begriff „Beobachtungszeitraum“ 
wurde durch „Erhebungszeitraum“ 
ersetzt und „vollstationäre Versor-
gung“ durch „Langzeitpflege“. (Be-
griffliche Übereinstimmung mit An-
lage 1). 
ee Indikatoren Werte 1 bis 12

1. BI Modul: Mobilität: unverändert
2. BI-Modul: Kognitive und kom-

munikative Fähigkeiten: unver-
ändert

4.  BI-Modul Selbstversorgung und 
Bewertung der Selbstständig-
keit: unverändert

6.  BI-Modul: Gestaltung des All-
tagslebens und sozialer Kon-
takte: unverändert

7.  Dekubitus: unverändert
8.  Körpergröße und Gewicht: An-

gabe der Körpergröße entfernt
9.  Sturzfolgen: unverändert
10.  Anwendung von Gurten/Bett-

seitenteilen: Anwendungszeit-
räume entfernt

11.  Schmerz: unverändert
12.  Einzug: Anpassung von Be-

grifflichkeiten; minimale An-
passungen. 

Analog zu diesen Veränderun-
gen sind anschließend die Variab-
len angepasst worden und ebenso 
darauf aufbauend das Manual. Die 
Kurzzeitpflege wurde um die Verhin-
derungspflege ausdrücklich ergänzt. 
Im Manual sind zu den einzelnen 
Merkmalen bzw. Merkmalsausprä-
gungen noch erläuternde Informa-
tionen hinzugefügt worden wie 
z. B. bei der Anwendung von Bett-
seitenteilen: „Unabhängig von der 
rechtlichen Grundlage ist jedwede 
Anwendung von Bettseitenteilen 

anzugeben, wenn diese dazu geeig-
net ist, das Verlassen des Bettes zu 
verhindern.“

Vieles, was jetzt an Erläuterungen 
eingeflossen ist, war bisher in den 
FAQs auf der Internetseite des Quali-
tätsausschuss Pflege (gs-qsa-pflege.de) 
aufgeführt.
ee 2.2 Erhebungs-, Ergebniserfas-

sungs-, Korrektur-, Auswertungs- 
und Kommentierungszeiträume

Die Datenauswertungsstelle stellt 
der Pflegeeinrichtung über ein Aus-
wahlmenü Stichtage zur Verfügung.

Für jeden Kalendertag ist pro Bun-
desland eine maximale Anzahl an 
Einrichtungen für einen verfügbaren 
Stichtag zur Auswahl festgelegt. Von 
der Auswahl ausgeschlossen sind 
bundesweite und bundeslandspezi-
fische Feiertage mit einem festen Da-
tum (z. B. Tag der Arbeit am 1. Mai) 
und deren korrespondierende Daten 
(+/- sechs Monate).

Dem Korrekturzeitraum folgt der 
Auswertungszeitraum 2. Sieben Ka-
lendertage nach Ablauf des Korrek-
turzeitraums bzw. nach der Feststel-
lung, dass die Daten vollständig und 
statistisch plausibel sind, erfolgt die 
Übermittlung der Ergebnisse des in-
dikatorengestützten Verfahrens ge-
mäß § 7 der Anlage 1 der Maßstäbe 
und Grundsätze (Übermittlung der 
Indikatorenergebnisse durch die Da-
tenauswertungsstelle an die in § 7 
der Anlage 1 genannten Institutio-
nen (Reporting)). Damit endet der 
Auswertungszeitraum 2. 

Im anschließenden 7-tägigen 
Kommentierungszeitraum hat die 
Pflegeeinrichtung die Möglichkeit, 
ihre Indikatorenergebnisse zu kom-
mentieren. Hierfür stehen 3 000 
Zeichen im Kommentarfeld zur 
Verfügung. Der Kommentar wird zu-
sammen mit den Indikatorenergeb-
nissen veröffentlicht. Kommentare 
werden unverändert veröffentlicht, 
sie müssen sachlich formuliert sein 

und dürfen aus Datenschutzgründen 
in keinem Fall personenbezogene Da-
ten (z. B. Namen, Geburtsdatum etc.) 
enthalten. 
ee 2.4.2 Ausschlusskriterien:

Indikator 3.1 Integrationsgespräch 
nach Einzug: Bewohner bzw. Bewoh-
nerinnen, die innerhalb der ersten 
acht Wochen nach dem Einzug län-
ger als drei Tage in einem Kranken-
haus behandelt wurden.

Bewohner bzw. Bewohnerinnen, 
deren Einzugsdatum zum Stichtag 
weniger als acht Wochen zurück liegt.

Änderungen in Anlage 4

(3.) Datenaustausch zwischen Pfle-
geeinrichtungen und Datenaus-
wertungsstelle. Neuer Text: „Im 
anschließenden 7-tägigen Kom-
mentierungszeitraum hat die Pfle-
geeinrichtung die Möglichkeit, ihre 
Indikatorenergebnisse zu kommen-
tieren. Hierfür stehen 3 000 Zeichen 
im Kommentarfeld zur Verfügung. 
Der Kommentar wird zusammen 
mit den Indikatorenergebnissen 
veröffentlicht. Kommentare wer-
den unverändert veröffentlicht, sie 
müssen sachlich formuliert sein und 
dürfen aus Datenschutzgründen in 
keinem Fall personenbezogene Da-
ten (z. B. Namen, Geburtsdatum etc.) 
enthalten.“

Im Übrigen finden sich in der An-
lage 4 die Anpassung der Variablen. 

Veränderte Verfahrensabläufe

Im Verlauf des Jahres 2018 wurde 
die Umsetzung des Indikatorenver-
fahrens über die Anlagen 1 bis 4 der 

MuG beschrieben. Nicht nur die ab 
ca. März 2020 auftretende Corona-
Pandemie hat immer wieder Ände-
rungen in den geplanten Zeiträu-
men erzwungen, sondern auch die 
praktische Umsetzung des Verfah-
rens über die DAS hat vielfältige Fra-
gen bezüglich der Praktikabilität des 
ursprünglich vorgesehenen Verfah-
rens aufgeworfen, welche jetzt in die 
vorliegenden Ausarbeitungen ein-
geflossen sind.

Nicht eingeflossen, weil eine wis-
senschaftliche Überprüfung statt-
finden soll, ist ein massiver Anstieg 
nicht statistisch plausibler Daten auf 
nahezu 60 Prozent bei den Auffällig-
keitskriterien 1 bis 4, bei denen eine 
vollständige Übereinstimmung zwi-
schen aktueller und vorheriger Ergeb-
nisse bei der Einschätzung von Teil-
aspekten der Selbstständigkeit und 
Fähigkeiten vorliegt. Eine große An-
zahl von Einrichtungen hatte Feed-
backberichte erhalten, deren feh-
lende Plausibilität über 25 Prozent lag 
und damit keine Auswertungen zu-
ließen (künftig neue Regelung siehe 
Anlage 1, § 7, Abs.3). Diese Thematik 
soll/muss bis spätestens zum 2. Halb-
jahr 2022 geklärt sein, weil dann auch 
die Verlaufsindikatoren veröffent-
licht werden.

Zur Erinnerung: Die erste Erhe-
bung von Indikatordaten, die auch 
veröffentlicht wird wie z. B. über den 
Pflege-Navigator, findet im ersten 
Halbjahr 2022 statt. Für die Veröffent-
lichung der Indikatorenergebnisse ab 
dem 1. Januar 2022 erfolgt kein Rück-
griff auf Daten, die bis zum 31. De-
zember 2021 an die DAS übermittelt 
wurden. Das bedeutet konkret, dass 
erst ab dem zweiten Halbjahr 2022 
zu allen Indikatoren Ergebnisse ver-
öffentlicht werden.

 e Teil 1 zu den MuG ist in CARE-
konkret 3/2022 erschienen. Die 
MuG finden Sie zum Download 
unter den CAREkonkret-Down-
loads auf altenheim.net

 e Informationen und Kontakt zum 
Autor: Wipp Care, Beratung und 
Begleitung für Pflegeeinrichtun-
gen, michael-wipp. de 
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Abweichendes Vorgehen
Auf Nachfrage des Autors bei der DAS, 

teilte diese mit: Änderungen, die das 

Erhebungsinstrument betreffen oder 

sich aus deren Änderung ergeben, 

werden erst mit der Erhebung 5 (der 

zugehörige Stichtag liegt in der Regel 

im ersten Halbjahr 2023) wirksam, da 

zunächst die technischen Vorausset-

zungen für die Änderungen am Er-

hebungsinstrument geschaffen und 

umgesetzt werden müssten. Die-

ses Vorgehen, das von der Veröffent-

lichung der MuG im Bundesanzeiger 

abweicht, sei mit dem Qualitätsaus-

schuss Pflege so abgestimmt, teilt die 

DAS gegenüber Michael Wipp mit.

Geringe Booster-Impfquote bei Heimbewohner:innen in Baden-Württemberg

Minister appelliert: Impfmöglichkeiten wahrnehmen
Stuttgart // Bei den Bewohner:innen 
in Alten- und Pflegeheimen in Baden-
Württemberg lag die Quote bei den 
Corona-Auffrischimpfungen Ende 
des Jahres nur bei rund 68 Prozent. So-
zial- und Gesundheitsminister Man-
fred Lucha rief deshalb dazu auf, vor-
handene Impfangebote zu nutzen.

 „In letzter Zeit erreichen uns lei-
der wieder vermehrt Berichte über 
verstorbene Bewohnerinnen und 
Bewohner in Alten- und Pflegehei-
men. Die Mehrzahl der Verstorbe-
nen waren nicht oder nicht vollstän-
dig gegen Covid-19 geimpft“, erklärte 
Lucha. Er appellierte deshalb „noch 
einmal eindringlich an die Einrich-
tungen sowie an die Bewohnerinnen 
und Bewohner, die zahlreichen Impf-
möglichkeiten wahrzunehmen. Auch 
unsere mobilen Impfteams stehen 
neben den niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzten dafür in ausreichen-
der Zahl zur Verfügung.“

Seit Mitte Dezember 2021 wur-
den in Baden-Württemberg 39 Co-
rona-Ausbrüche mit insgesamt 
411 Fällen, hierunter 21 Todesfälle, 
aus Einrichtungen der stationären 
Altenpflege an das Landesgesund-
heitsamt übermittelt. Die Gründe, 
warum Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in Alten- und Pflegeeinrichtun-
gen bislang nicht geimpft wurden, 
seien vielfältig, so das Sozialminis-
terium. Denkbar seien zum Beispiel 
akute Erkrankungen verbunden mit 
längeren Krankenhausaufenthalten 
oder eine Verschlechterung des All-
gemeinzustandes sowie persönli-
chen Ablehnungen. Für das Land sei 
vor allem wichtig, dass dennoch alle 
Impfwilligen in den Einrichtungen 
ein Impfangebot bekommen.

Sollten Impfungen in den Ein-
richtungen über die niedergelas-
sene Ärzteschaft nicht möglich sein, 
so stünden die mobilen Impfteams 

zur Verfügung, so Luchas Ministe-
rium. Eine Liste mit den operativen 
Ansprechpartnern seien den Einrich-
tungen für Anfragen zu Impfeinsät-
zen in Pflegeheimen frühzeitig über-
sandt worden.

Sollte sich die Organisation von 
Impfungen über die mobilen Impf-
teams im Einzelfall als schwierig 
erweisen, seien die Einrichtungen 
gebeten worden, sich an die Heim-
aufsichtsbehörden zu wenden, die 
ihrerseits auf die Teams zur Verein-
barung von Impfterminen zugehen. 
In letzter Konsequenz könnten die 
Heimaufsichtsbehörden auch direkt 
auf das Sozialministerium zugehen, 
auf diesem Wege seien ebenfalls 
bereits Impftermine direkt über die 
Taskforce Impfen des Sozialministe-
riums organisiert worden. Auch der 
dafür notwendige Impfstoff stehe in 
ausreichender Zahl zur Verfügung. 
 (ck)

Umfrage

Pflegekräfte: Rückhalt der Politik fehlt
Hannover // Angesichts des Fach-
kräftemangels in der Pflege fordern 
Expert:innen ein Umdenken und ent-
schlossenes Handeln der Politik. Laut 
einer Studie des Deutschen Berufs-
verbandes für Pflegeberufe (DBfK) 
und des Fachmedienhauses Vincentz 
Network in Hannover gaben 73 Pro-
zent der befragten Mitarbeitenden in 
der stationären Pflege an, der Fach-
kräftemangel habe sich den vergan-
genen zwei Jahren weiter verschärft. 
40 Prozent überlegten, den Beruf ganz 
aufzugeben, weil sie es als schwierig 
empfänden, ihn mit der nötigen Qua-
lität auszuüben. „Mehr als die Hälfte 
sagt, die Situation im Pflegealltag 
habe auch Auswirkungen auf ihr Pri-
vatleben“, sagte Vincentz-Chefredak-
teurin Miriam von Bardeleben.

Unter dem Titel „Altenpflege im 
Fokus“ hatten der Berufsverband und 
das Verlagshaus Vincentz Network 
rund 700 Pflegekräfte befragt. Laut 

DBfK-Geschäftsführerin Bernadette 
Klapper gaben 96 Prozent der Antwor-
tenden an, sie glauben nicht, dass die 
Verantwortlichen aus der Politik ihre 
Lage verstanden hätten. „Das muss 
uns sorgenvoll stimmen“, sagte Klap-
per. Eine Trendwende sei nötig.

Der Pflegewissenschaftler Her-
mann Brandenburg betonte, höhere 
Gehälter reichten für die Attraktivi-
tät des Berufes nicht aus. Menschen 
stiegen aus der Pflege aus, „weil sie 
ein Dilemma erleben zwischen dem, 
was sie als gute Pflege verstehen und 
dem, wie fremdreguliert sie im Alltag 
arbeiten müssen“. In der Umfrage ga-
ben 59 Prozent der Befragten an, eine 
höhere Bezahlung steigere die Attrak-
tivität des Berufes und helfe dabei, 
Fachkräfte zu halten. Deutlich mehr 
sehen aber eine bessere Personalaus-
stattung, eine gute Ausbildung und 
eine Erweiterung ihrer Kompetenzen 
als wichtiger an.  (epd)
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